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 Gauting, den 13. Januar 2009 

 

Gastronomie im Schlosspark 

Weitere Vorgehensweise 

 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  

in seiner Sondersitzung am 23. Dezember 2008 hat der Gemeinderat 

beschlossen, im ersten Quartal 2009 über weitere Maßnahmen zur 

öffentlichen Nutzung des Schlossparks (Gastronomie) zu beraten. 

Zur Vorbereitung dieser Beratungen stelle ich – wie in der Sitzung vom 23. 

Dezember mündlich angekündigt - im Namen der CSU-Gemeinderatsfraktion 

den folgenden  

 

Antrag: 

1. Die Gemeindeverwaltung erarbeitet bis Ende Februar 2009 eine 

Zusammenstellung alternativer Möglichkeiten für die Einrichtung einer 

Gastronomie in Schlosspark. Hierbei muss mindestens berücksichtigt 

sein: 

 die Nutzung der Remise 

 die Nutzung des Lagegebäudes im Südteil des Schlossparks  

 die Neuerrichtung eines Pavillons 

2. Die Zusammenstellung der alternativen Möglichkeiten muss die bau- 

und genehmigungsrechtlichen Belange erläutern und eine grobe  

Aufwands- und Kostenschätzung beinhalten. Weiterhin ist eine Aussage 

erforderlich, wie in der Vergabe der Gastronomie an einen Pächter die 

kulturelle Nutzung, die den Charme des derzeitigen Schlosscafés 

ausmacht, berücksichtigt werden kann. 

Georg v. Aretin    Kreuzlingerforststr.17  82131 Gauting   

 

An die  

1. Bürgermeisterin der Gemeinde Gauting  

Frau Brigitte Servatius 

Bahnhofstraße 7 
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3. Für die Beratungen und die Meinungsbildung auf der Basis dieser 

Zusammenstellung wird die interessierte Öffentlichkeit im Sinne des 

Leitbildprozesses mit eingeladen. 

 

Begründung: 

Die Aufstellung der genannten Informationen ist erforderlich, um eine 

sachgerechte Meinungsbildung und Entscheidung vorzubereiten. 

Das öffentliche Interesse, das u.a. durch die Beteiligung an der Sondersitzung 

des Gemeinderates zum Ausdruck gekommen ist, gebietet eine Einbindung 

der Öffentlichkeit in den Meinungsbildungsprozess. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Georg Frhr. von Aretin 

Fraktionssprecher 

 

 


